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Das Militärstrafdetachement auf dem Zugerberg
Für den militärischen Strafvollzug wurde 1943 vom Bund ein Grundstück auf dem Zugerberg
gekauft. Das Areal auf der «Walchwiler Allmend», in 10Ü0 Meter Höhe gelegen, umfasst 63 Hek-

taren. Davon sind rund 40 Hektaren nutzbares Weideland, der Rest ist noch zu meliorieren.
Während der Kriegsjahre wurde die Melioration mit einem Bestand von zeitweise mehr als hundert
Strafgefangenen an die Hand genommen. Heute wird der Gutsbetrieb auf dem Zugerberg mit rund
50 Stück Vieh, 2 Pferden und einigen Zuchtschweinen, noch von ca. 10 - 15 Mann bewirtschaftet.
Das Kader — Rechnungsführer und erforderliches Fachpersonal — wird vom Festungswachtkorps
abkommandiert, es besteht zurzeit aus

1 Kdt
1 Adj Uof (Rechnungsführer)
3 Uof (Landwirte)
1 Küchenchef
2 zivile Melker

Der Betrieb ist dem Chef der Abteilung für Genie und Festungen unterstellt.

Der von den Militärgerichten ausgesprochene Strafvollzug kann auf dem Zugerberg geleistet wer-
den, wenn das Delikt und das Vorleben der Verurteilten nicht auf einen grundsätzlich kriminellen
Charakter schliessen lassen. Ist dies der Fall, muss die Strafe in einem zivilen Gefängnis abgebüsst
werden. Ebenso ist die Zubilligung des militärischen Strafvollzuges ausgeschlossen, wenn das

Gericht

- den Verurteilten aus der Armee ausschliesst

- den verurteilten Offizier seines Grades entsetzt

- das Urteil im Abwesenheitsverfahren fällt.

Die Verurteilten im militärischen Strafvollzug tragen die Uniform. Sie beziehen während ihrer
Strafzeit keinen Sold und keine Erwerbsausfallentschädigung und geniessen auch keine Portofrei-
heit. Bei guter Führung erhalten sie lediglich eine tägliche Entschädigung (Pekulium) von zwei
Franken. Während des Strafvollzuges ist der Genuss alkoholischer Getränke verboten, ebenso das

Rauchen während der Arbeitszeit ohne besondere Bewilligung. Die tägliche Arbeitszeit beträgt
8-10 Stunden, je nach Arbeitsanfall und Witterung. Unter der Aufsicht von Kadern des Festungs-

wachtkorps werden die Häftlinge zu landwirtschaftlichen Arbeiten herangezogen. Die Arbeit wird
unter militätischer Ordnung und Disziplin ausgeführt, denn dieser Strafvollzug bezweckt die
charakterliche Nacherziehung der Verurteilten durch produktive Arbeit. Ein gut ausgebauter Für-

sorgedienst und selbstverständlich auch eine ärztliche und seelsorgerische Betreuung sorgen für das

Wohl der inhaftierten Wehrmänner.
Fow Loor/Z
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Militärstrafdetachement
Zugerberg

Verwaltungsgebäude
mit Wohnhaus des Kdt

Unterkunftsbaracke
für Strafgefangene.

Scheune des Gutsbetriebes
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